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Notfalldienste der niedergelassenen Ärzte
Notfallsprechstunde
(in der zentralen Notaufnahme am Klinikum der FSU in Jena 
- Neulobeda-Ost)
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 - 22:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 13:00 - 22:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 08:00 - 18:00 Uhr

Hausbesuchs-Fahrdienst
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 - 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 13:00 - 07:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag ständig bereit

Der Extrabereitschaftsdienst der Augen- und Kinderärzte
ist über die Leitstelle zu erfragen.

Leitstelle Jena 03641 597620

Notruf 112
bei lebensbedrohlichen Erkrankungen

Termine fürs Amtsblatt

2023
Monat Redaktionsschluss Erscheinungstag
November 09.11. 18.11.
Dezember 06.12. 16.12.

Bitte informieren Sie sich monatlich im Amtsblatt über den 
nächsten Redaktionsschluss, da Änderungen nicht ausge-
schlossen werden können.

Telefonnummern
VG „Südliches Saaletal“
Bahnhofstraße 23, 07768 Kahla
Internet-Adresse: www.vg-suedliches-saaletal.de

Telefon-Nr.:
Vorwahl 036424
Fax 59-150
Zentrale 59-0
Gemeinschaftsvorsitzender 59-115
Sekretariat 59-110

Hauptamt
Hauptamtsleiter 59-120
Allgemeine Verwaltung 59-122 / 59-123
Lohn/Gehalt 59-130 / 59-131
Soziales/Jugend/Kultur 59-132 / 59-133
Ordnungsamt 59-135 / 59-136
Standesamt (im Rathaus) 77-340 / 77-341
Terminvereinbarung Bürgerbüro 59-190
Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt 59-152

Bauamt
Bauamtsleiterin 59-160
Bauordnungsamt 59-161 / 59-162
Bauleitplanung 59-163
Wohnungsverwaltung/Bauhof 59-164 / 59-165
Liegenschaften 59-166

Kämmerei
Leiter Kämmerei 59-140
Haushalt 59-141 / 59-143
Steuern/Abgaben 59-142
Anlagenbuchhaltung 59-144
Vollstreckung 59-144

Notrufe/Bereitschaftsdienste

Notarzt/Rettungsleitstelle: 112
(bei lebensbedrohl. Erkrankungen, wie Herzinfarkt,
Schlaganfall, Bewusstlosigkeit, Unfällen, Bränden, Havarien)
Bereitschaftsdienst
für ambulante ärztliche Behandlung

 
116 117

außerhalb der Sprechzeiten
Feuerwehr: 03641 4040
Rettungsdienst: 03641 597620
Krankentransport: 03641 597630
Zahnärztl. Notdienst: 116 117
Augenärztl. Notdienst: 03641 597620
Kinderärztl. Notdienst: 03641 597620
Polizei: 110
PI Stadtroda 036428 640
PS Kahla 036424 8440
Telefon-Seelsorge: 03641 215379
Telefonberatung e. V. Jena 0800 1110111
(in Problem- und Konfliktsituationen gebührenfrei)
Kinder-Notruf-Telefon: 0800 1516001
(gebührenfrei)
Kinder-Jugend-Sorgentelefon 0800 0080080
Jenaer Frauenhaus e. V. 0177 4787052
Störungen der Versorgung
Strom (Stadtwerke Jena) 03641 688888
Strom (TEN) 0800 6861166
Gas 0800 6861177
Wasser/Abwasser
ZWA Hermsdorf 036601 5780
JenaWasser 03641 688888
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36 77 / 20 50 - 21 Verantwortlich für amtlichen Teil: Vorsitzender der Verwaltungsgemein-
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Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de
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Verwaltungsgemeinschaft  
„Südliches Saaletal“

Stellenausschreibung

Verwaltungsmitarbeiter  
Ordnungsamt (m/w/d)

Für den Tätigkeitsbereich des Ordnungsamtes suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen zuverlässigen und 
motivierten Mitarbeiter (m/w/d).

Aufgabengebiet:
- überwiegender Tätigkeitsbereich ist der

Brand- und Katastrophenschutz:
o Ansprechpartner für Bürgermeister und Ortsbrand-

meister
o Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf
o Beantragung Fördermittel und

entsprechende Nachweisführung
o Mitwirkung bei Planung, Führung und

Überwachung der Haushalte der Feuerwehren
o Erstellung von Kostenbescheiden und Rechnungen
o Pflege und Überwachung des Datenbestandes

in Verbindung mit Einführung einer speziellen Feuer-
wehrsoftware

o Begleitung des Aufbaus von gemeindlichen Wasser-
wehren

- weitere Aufgaben:
o der Überwachung von Ordnung und Sicherheit im 

öffentlichen Raum (inkl. Gefahrenabwehr nach Ord-
nungsbehördengesetz) sowohl im Innen- als auch im 
Außendienst

o Durchsetzung von kommunalen Satzungen und Ver-
ordnungen inkl. Widerspruchsbearbeitung

o allgemeine sachbearbeitende Tätigkeiten im Bereich 
des Ordnungsamtes z.B. Postbearbeitung, Prüfen 
und Buchen von Rechnungen

Ihr Profil:
- erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum

Verwaltungsfachangestellten
bzw. abgeschlossenen Fortbildungslehrgang 1 (FL 1)
alternativ:

- vergleichbare abgeschlossene Berufsausbildung vor-
zugsweise mit Berufserfahrungen in der Kommunalver-
waltung oder im feuerwehrtechnischen Bereich
o selbstständige, ergebnisorientierte Arbeitsweise
o sehr gute organisatorische Fähigkeiten
o ausgeprägte soziale Kompetenz, insbesondere Kommuni-

kations- und Konfliktfähigkeit sowie Sorgfalt und Diskretion
o Bereitschaft zur Übernahme von Diensten auch au-

ßerhalb der Regelarbeitszeit, wie z.B. in den frühen 
Morgenstunden

o sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Pro-
dukten

o Führerscheinklasse B

Wir bieten Ihnen:
- eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
- einen krisensicheren Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten
- Vollbeschäftigung / 39 Std./Wo. (zunächst befristet nach TzBfG)
- leistungsgerechte Vergütung gemäß Tarifvertrag (TVöD) 

entsprechend persönlicher und fachlicher Qualifikation
- im öffentlichen Dienst übliche Sozialleistungen z.B. Jah-

ressonderzahlung, Leistungsentgelt, Zusatzversorgung
- 30 Tage Erholungsurlaub im Jahr sowie 24.12. und 31.12. 

bezahlt frei
- bedarfsgerechte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Achtung wichtige Mitteilung!
Der persönliche Kontakt mit Mitarbeitern der Verwaltungsge-
meinschaft ist nur während der genannten Öffnungszeiten 
und nach vorheriger Terminvergabe möglich. Nutzen Sie den 
Kontakt zur Terminvergabe dazu, mit unseren Mitarbeitern zu 
klären ob Ihr Anliegen per Telefon oder Mail erledigt werden 
kann.

1. Bauamt, Kämmerei, Hauptamt
Für Besuche dieser Ämter sollten vorher Termin-Vereinbarun-
gen getroffen werden (Telefon, E-Mail).
Öffnungszeiten
Dienstag 09:00-12:00 und 13:00-15:00 Uhr
Donnerstag 09:00-12:00 und 14:00-18:00 Uhr
 
2. Bürgerbüro
Der Besuch des Bürgerbüros ist nur mit vorheriger  
Terminvereinbarung möglich.

Termine sind online unter www.vg-suedliches-saaletal.de 
zu buchen oder telefonisch unter 036424-59190.

Melden sie sich bitte vor Betreten des  
Bürgerbüros an unserem Anmeldeterminal an!

Öffnungszeiten Bürgerbüro
Nur nach vorheriger Terminabsprache
Mo, Di 09:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr
Do 09:00-12:00 Uhr und 14:00-18:00 Uhr
Fr 09:00-12:00 Uhr
Sa 09:00-12:00 Uhr (jeden 1. Samstag im Monat)
 
3. Kontakte
Für Terminvereinbarungen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter 
gern über die veröffentlichten Telefonnummern (www.vg-su-
edliches-saaletal.de oder Amtsblatt) zur Verfügung.

Schorcht
Gemeinschaftsvorsitzender

Kontaktbereichsbeamte der Polizei,
Hr. Brandt und Hr. Blümel:
Sprechzeiten
immer donnerstags von 16 - 18 Uhr
Tel: 0152/07493561

Gültigkeit von Personalausweisen und 
Reisepässen

Liebe Einwohner!

Bitte überprüfen Sie in Ihrem eigenen Interesse Ihre Perso-
nalausweise bzw. Reisepässe auf deren Gültigkeit und bu-
chen Sie sich rechtzeitig einen Termin für die Neubeantra-
gung unter www.vg-suedliches-saaletal.de!

Gemäß § 1 des Personalausweisgesetzes ist jeder Deutsche 
im Sinne Artikel 116 (1) des Grundgesetzes verpflichtet, so-
bald er 16 Jahre alt ist, einen gültigen Personalausweis oder 
Reisepass zu besitzen.
Leider kommt es immer wieder vor, dass Ausweise schon 
seit längerer Zeit abgelaufen sind und in diesem Fall ein Ver-
warn- oder Bußgeld ausgesprochen werden muss.

Voraussetzungen und notwendige Unterlagen für die Bean-
tragung des Dokumentes werden Ihnen beim Buchen des 
Termines angezeigt bzw. finden Sie diese auch auf unserer 
Internetseite unter Verwaltungsgemeinschaft/Bürgerbüro.

Ihr Bürgerbüro
der Verwaltungsgemeinschaft „Südliches Saaletal“
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Bewerbungen werden nach Abschluss des Verfahrens vernich-
tet. Wenn Sie dennoch die Rücksendung Ihrer Bewerbungs-
unterlagen wünschen, legen Sie bitte einen entsprechend 
adressierten und ausreichend frankierten Briefumschlag bei. 
Bewerbungs- und Reisekosten werden nicht erstattet. Bitte 
beachten Sie die Informationen nach Art. 13 der Datenschutz-
grundverordnung (DS-GVO). Diese finden Sie auf der Home-
page der VG “Südliches Saaletal” unter: https://www.vg-suedli-
ches-saaletal.de/index.php/datenschutz

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 
31.10.2023 an die Verwaltungsgemeinschaft „Südliches Saale-
tal“, Kennwort „Kämmerei“, Bahnhofstr. 23 in 07768 Kahla.

Kahla, 04.10.2023
gez. Schorcht
Gemeinschaftsvorsitzender

Verwaltungsgemeinschaft  
„Südliches Saaletal“

Das Ordnungsamt informiert
Aufgrund von vermehrten Beschwerden im Ordnungsamt 
bzgl. freilaufender Tiere (Hunde, Hühner, etc.) in geschlos-
senen Ortschaften und außerhalb ist es wieder an der Zeit, 
die Grundregeln für ein Miteinander von Mensch und Tier ins 
Gedächtnis zu rufen.

Geregelt ist das Ganze unter Anderem im § 13 der Ordnungs-
behördliche Verordnung über die Abwehr von Gefahren in 
der VG „Südliches Saaletal“ und dem Thüringer Gesetz zum 
Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren

Hier heißt es auszugsweise:
- Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass die All-

gemeinheit nicht gefährdet, geschädigt oder belästigt wird.
- Wer Hunde, …, Nutztiere oder sonstige Tiere, von denen 

besondere Gefahren ausgehen können, außerhalb von Zwin-
gern oder Stallungen frei hält, hat dafür zu sorgen, dass sie 
Einfriedungen nicht überwinden oder sonst das Grund-
stück nicht ohne Aufsicht verlassen können.

- Es ist untersagt, Hunde auf Straßen und in öffentlichen An-
lagen unbeaufsichtigt umher-laufen zu lassen, auf Kinder-
spielplätzen mitzuführen und in öffentlichen Brunnen oder 
Planschbecken baden zu lassen.

- Wer Hunde führt, hat zu verhindern, dass das Tier Personen 
oder Tiere ausdauernd anbellt oder sie anspringt.

- Auf innerörtlichen Straßen, Wegen und Plätzen, …, sind 
Hunde stets an einer reißfesten Leine zu führen. Damit 
keine Gefahr von Hunden ausgehen kann, darf die Laufleine 
eine Länge von 2 Metern nicht überschreiten. Die Person, 
die den Hund führt, muss die körperliche und geistige 
Konstitution besitzen, den Hund in jeder Lage sicher zu 
führen. Im Zweifel muss der Hund einen Maulkorb tragen.

- Durch Kot von Haustieren dürfen Straßen und öffentliche 
Anlagen nicht verunreinigt werden. Halter oder mit der Füh-
rung oder Haltung von Tieren Beauftragte sind zur soforti-
gen Be-seitigung von Verunreinigungen verpflichtet.

§ 6 Abs 2 Thüringer Waldgesetz legt für Waldbesucher fest:
- Hunde, die nicht zur Jagd verwendet werden, sind an der 

Leine zu führen.
In der freien Natur ist unter Achtung der Eigentumsverhältnisse und 
Bewirtschaftung der Flächen (ackerbaulich- weidemäßig genutzte 
u.a.m.) das beaufsichtigte freie Laufenlassen von Hunden (unter den 
Voraussetzungen eines entsprechenden Gehorsams) möglich.
Hier ist aber auch immer im Einzelfall abzuwägen, ob ich mir 
zumute, meinen Hund beim Herannahen von Kindern, Spazier-
gängern, Radfahrern, Reitern u.a. noch frei zu führen.
Es gibt Menschen die Angst vor Mäusen haben, andere fürchten 
sich vor Spinnen und wieder andere haben Angst vor Hunden.

Hier hilft kein „Der /die tut doch nichts!“ - einfach an die Regeln halten 
und niemand muss sagen: „Das hat er/sie ja noch nie gemacht“.

Ihr Ordnungsamt

Bewerbungen werden nach Abschluss des Verfahrens 
vernichtet. Wenn Sie dennoch die Rücksendung Ihrer Be-
werbungsunterlagen wünschen, legen Sie bitte einen ent-
sprechend adressierten und ausreichend frankierten Brief-
umschlag bei. Bewerbungs- und Reisekosten werden nicht 
erstattet. Bitte beachten Sie die Informationen nach Art. 13 
der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). Diese finden 
Sie auf der Homepage der VG “Südliches Saaletal” unter: ht-
tps://www.vg-suedliches-saaletal.de/index.php/datenschutz

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 
31.10.2023 an die Verwaltungsgemeinschaft „Südliches 
Saaletal“, Kennwort: „Ordnungsamt“, Bahnhofstr. 23 in 
07768 Kahla.

Kahla, 04.10.2023
gez. Schorcht
Gemeinschaftsvorsitzender

Stellenausschreibung

Stellv. Kämmerer / Haushalt (m/w/d)

Wir besetzen zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Position 
des stellvertretenden Amtsleiters im Arbeitsbereich unserer 
Finanzverwaltung neu.

Das Aufgabengebiet umfasst:
- inhaltliche und organisatorische Finanzsachbearbeitung 

insbesondere:
o Aufstellung, Vollzug und Überwachung der Haus-

haltssatzungen inkl. aller Anlagen und evtl. Nach-
tragshaushalte von Mitgliedsgemeinden und Verwal-
tungsgemeinschaft

o Aufstellen der Jahresrechnungen einschließlich Ver-
fahrensbetreuung und Beschlussfassung

o Erarbeitung von Strategien zur langfristigen Wahrung 
des Haushaltsausgleiches

o Vermögens-, Schulden- und Kreditverwaltung
o Gebührenkalkulationen

- Koordination von Geschäftsabläufen
- Kontakte und Rücksprachen mit Bürgermeistern und an-

deren gemeindlichen Vertretern
- Fertigen von Beschlussvorlagen für kommunale Gremien
- Teilnahme an Gemeinderatssitzungen

Als unser Wunschkandidat (m/w/d) für diese
vielseitige Position bringen Sie mit:
- erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Verwal-

tungsfachwirt
alternativ: Fortbildungslehrgang II (Landes- und Kom-
munalverwaltung)
oder eine vergleichbare Qualifikation aus der Finanzver-
waltung (Mindestanforderung)

- fundiertes Fachwissen im kommunalen Haushaltsrecht 
und einschlägige Berufserfahrungen im Bereich der ka-
meralen Finanzverwaltung

- ein hohes Maß an Organisations- und Verhandlungsgeschick
- selbstständige, engagierte und verantwortungsbewusste 

Arbeitsweise
- ausgeprägte Fähigkeit zum vernetzten Denken
- sehr gute EDV-Kenntnisse
- Besitz des Führerscheins Klasse B

Wir bieten Ihnen:
- ein umfangreiches, verantwortungsvolles und vielseitiges 

Aufgabengebiet
- einen krisensicheren Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten
- Vollbeschäftigung / 39 Std./Wo. (zunächst befristet nach TzBfG)
- leistungsgerechte Vergütung gemäß Tarifvertrag (TVöD) 

entsprechend persönlicher und fachlicher Qualifikation
- im öffentlichen Dienst übliche Sozialleistungen z.B. Jah-

ressonderzahlung, Leistungsentgelt, Zusatzversorgung
- 30 Tage Erholungsurlaub im Jahr sowie 24.12 und 31.12 

bezahlt frei
- bedarfsgerechte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
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Gemeinde Bibra

Einladung  
zur nächsten Imkerversammlung

Liebe Imkerfreunde, Förderer und Interessierte,

hiermit möchte ich Euch zu der am
Freitag, den 20. Oktober 2023 um 19:00 Uhr
stattfindenden Versammlung in den Gasthof Bibra einladen.

Klaus-Dieter Kunze
1. Vorsitzender

Gemeinde Bucha

Bewerber/in als Schiedsmann oder 
Schiedsfrau
Die Amtszeit der Schiedsperson der Schiedsstelle der Verwal-
tungsgemeinschaft (VG) „Südliches Saaletal“ endet mit Ablauf 
des Kalenderjahres 2023. Nach § 1 Abs. 1 Thüringer Gesetz 
über die Schiedsstellen in den Gemeinden (Thüringer Schieds-
stellengesetz) hat jede Gemeinde grundsätzlich eine Schieds-
stelle einzurichten. Kleine Gemeinden können allerdings auch 
mit anderen Gemeinden eine gemeinsame Schiedsstelle bil-
den. Die Mitgliedsgemeinden der VG „Südliches Saaletal“ ha-
ben eine solche gemeinsame Schiedsstelle gebildet.

Schiedsfrauen und Schiedsmänner nehmen in unserem 
Land seit langem Aufgaben der Streitschlichtung wahr und 
sind eine bewährte Institution. Sie können mithelfen, einen 
Streit zwischen Bürgern der Gemeinden friedlich beizulegen. 
Dabei erfolgt dies zudem schneller und kostenschonender 
als bei Inanspruchnahme eines Gerichts.

Die Aufgaben einer Schiedsstelle werden von einem Schieds-
mann oder einer Schiedsfrau (Schiedsperson) wahrgenom-
men. Diese Schiedsperson ist ehrenamtlich tätig und wird 
daher nicht vergütet. Die durch den Betrieb der Schiedsstelle 
anfallenden Kosten werden durch die VG „Südliches Saale-
tal“ getragen. Weiterhin ist eine stellvertretende Schiedsper-
son zu wählen. Die Schiedsperson und die stellvertretende 
Schiedsperson werden von der Gemeinschaftsversammlung 
der VG „Südliches Saaletal“ auf 5 Jahre gewählt.

Die VG „Südliches Saaletal“ bittet hiermit alle interes-
sierten Bürgerinnen und Bürger in den Mitgliedsge-
meinden der VG „Südliches Saaletal“ auf, sich für das 
gemeinsame Schiedsamt zu bewerben.

Ihre formlose Bewerbung richten Sie bitte an die VG „Süd-
liches Saaletal“, Hauptamt, Bahnhofstr. 23 in 07768 Kahla.
Bitte geben Sie dabei an:
- Name, Vorname, Geburtsname
- Anschrift
- Geburtstag, Geburtsort
- Beruf
- Telefon, E-Mail Adresse (wenn vorhanden)

Bitte bestätigen Sie in Ihrer Bewerbung, dass Sie damit ein-
verstanden sind, dass Ihre Daten an die beteiligten Gremien 
(Gemeinschaftsversammlung) weitergegeben werden dür-
fen. Die Übermittlung der Daten erfolgt ausschließlich zum 
Zweck der Wahl durch die Gemeinschaftsversammlung der 
VG „Südliches Saaletal“.

gez. Schorcht
Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Altenberga

Seniorenweihnachtsfeier
Zu unserer diesjährigen Seniorenweihnachtsfeier sind alle 
Alters- und Invalidenrentner sowie Vorruheständler aus der 
Gemeinde Altenberga mit den Orten Altendorf, Greuda und 
Schirnewitz recht herzlich eingeladen.
Termin: Mittwoch, dem 06. Dezember 2023
Beginn: 15:00 Uhr
Ort: Saal „Zum Felsenkeller“ Altenberga
Für gute weihnachtliche Beköstigung und Unterhaltung wird 
wie immer gesorgt.

Ich freue mich auf ihr Kommen und ein paar gemeinsame 
gemütliche Stunden in vorweihnachtlicher Atmosphäre.

Michael Schmidt
Bürgermeister
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Gemeinde Großeutersdorf

Trödelmarkt 2023
Termine auch unter Facebook :

„Saloon Großeutersdorf“

16. September, 21. Oktober, 05. November
in Großeutersdorf am Saloon

9:00 bis 17:00 Uhr
(von privat an privat)

Natürlich finden alle Termine
unter den aktuell vorgegebenen Corona Regeln statt.

Anmeldungen an:
0171 4380008

Gemeinde Hummelshain

Das „Fleck-Sauer-Ensemble“  
verzückt das Gehör

Freitag, 20.10.2023 | 20.00 Uhr Kirche Schmölln

Mit dem Fleck-Sauer-Ensemble präsentieren sich dem inte-
ressierten Publikum sechs spielfreudige Musiker mit ihren 
Interpretationen der schönsten Schlager der Schellack-Ära. 
In der Besetzung Trompete, Geige, Kontrabass, Gitarre, Ak-
kordeon & Schlagwerk werden große Werke geistreich & 
witzig zu Gehör gebracht, wobei auch zwischen den Musik-
stücken dem Zuhörer so manches Schmunzeln auf die Lip-
pen gezaubert wird. Wie in den 20ern wird auf elektronische 
Hilfsmittel komplett verzichtet. Ein bisschen wie früher in der 
kleinen Kneipe um die Ecke …

Diese Veranstaltung wird gefördert mit Unterstützung
des Saale-Holzland-Kreises

93. Hummelshainer Sonntagsveranstaltung

Denkmale und Schlösser nutzen - aber wie?

Erzählsalon mit Prof. Christel Nehring (Weimar) und Gästen

Am 29. Oktober 2023, 15 Uhr lädt der Förderverein Schloss Hum-
melshain e.V. im Teehaus Hummelshain erstmals zu einem Er-
zählsalon ein. Statt nur eines Referenten werden mehrere Erzähle-
rinnen und Erzähler zu hören sein, die aus eigenem Erleben über 
das Thema „Denkmale und Schlösser nutzen - aber wie?“ berichten.
Die Idee des Erzählsalons geht auf alte Traditionen zurück, die 
von der Jenaer Sprach- und Literaturwissenschaftlerin Katrin 
Rohnstock aufgegriffen und modernisiert wurden. Dazu gehört, 
dass ein Salonnier oder eine Salonnière die Erzählungen und 
den Erfahrungsaustausch der geladenen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer moderiert.

Gemeinde Eichenberg

Gemeinde Freienorla
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Bucha
Am 22. November um 16 Uhr im Gemeindehaus Bucha für alle 
Klassen.

Seniorenkreise
Bucha
am 18.10 um 14:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Zimmritz und 
am 15.11. um 14:30 Uhr im Gemeinhaus Bucha
Milda
am 18.10 um 14:30 Uhr und am 22.11. um 14:30 Uhr jeweils im 
Dorfgemeinschaftshaus Zimmritz

Gemeinde Reinstädt

Kirmes in Geunitz vom 27. - 29. OktoberKirmes in Geunitz vom 27. - 29. Oktober
Es lädt auch dieses Jahr wieder ein

zur Kirmse nach Geunitz der Kirmesverein.
Los geht’s wie immer mit dem ganzen Zinnober

am letzten Wochenende im Monat Oktober*.

Mit einem Heimatabend beginnt’s Freitagabend um sieben
für alle auf Besuch, Zugezogene, die, die stets hier geblieben,

mit Aufnahmen der Ständchen laden wir herzlich ein
um bei Bratwurst und Wein mal beisammen zu sein.

Zur Deckung der Kosten haben wir uns gedacht,
seien drei Euro Eintritt schon angebracht.

Doch reicht am Einlass jemand diese Zeitung herein,
beweist er Lesegeschmack und darf gleich kostenlos rein**.

Zu späterer Stunde, so gegen um zehn,
wenn ältere Leute so langsam schon gehen,

gibt’s für Jüngere und wer sich nicht alt zu werden traut,
einen DJ, der euch ordentlich was um die Ohren haut.

So wollen wir den Freitag dann langsam beschließen,
denn Samstag gibt’s wieder tüchtig was zu begießen.

Ab 20 Uhr - natürlich dürft ihr früher schon rein -
spielen „2 gegen Willy“ und heizen euch ein.

Eröffnet wird das ganze und nur so macht das Sinn
mit Eröffnungstanz und einer kleinen Rede zu Beginn.
Wie schon letztes Jahr parken wir wieder den Wagen

im hinteren Zelt und dort könnt ihr euch laben,
an Speisen, an Weinen, am Hopfengetränk,

das der Herrgott uns allen gemacht zum Geschenk.

Und wenn Sonntagmorgen der Hals ziemlich rau,
der Kopf noch am Hämmern, der Magen ganz flau,

dann schnell Stock und Hut und um 10 hoch zum Zelt,
nach nem Schluck sieht sie gleich ganz anders aus - die Welt.

Die Bläser aus Reinstädt spiel’n flotte Lieder,
ich hoffe, es tanzt auf den Tischen dann wieder,

ein jeder, dem Frühschoppen und Musik gut gefällt -
und wer sich schon davor eine Karte bestellt,

im Wert von zehn Euro, in Münzen oder Noten,
für den gibt’s Roulade und Klöße und vom Kraut, diesem roten.

Doch vorher bestellen und bezahlen gegen Bon,
bei Vi-Schön, dem Geunitzer Schönheitssalon***.

Am Nachmittag klingt alles dann so langsam aus
und ihr dürft alle wieder zufrieden nach Haus.

Für uns heißt’s dann Abbau, doch wir machen uns nichts draus,
dankt ihr’s mit Erscheinen und Lob und Applaus.

* wenn der Montag danach noch in den Oktober fällt
** diese Ausgabe des Schönbergboten gilt als Eintrittskarte -

ein Exemplar für eine Person
*** Vorbestellung und Vorkasse für eine Portion

Klöße, Rouladen und Rotkraut bis zum 25.10.
bei „Vi-Schön“ in Geunitz (036422 650065),
die Ausgabe des Essens erfolgt gegen Vorlage der dort 
erworbenen Essenmarke.

Vom 09. - 15.10. findet kein Verkauf statt.

Moderatorin des Erzählsalons im Teehaus wird Frau Professor 
Christel Nehring sein, die Vorsitzende des Denkmalverbunds 
Thüringen e.V. Mit dem gewählten Thema wollen der Denkmal-
verbund und der Förderverein ihre Wertschätzung für jene Men-
schen unterstreichen, die sich für den Erhalt bzw. die Nutzung 
thüringischer Denkmale und für die Weitergabe ihrer Historie 
an die Nachwelt einsetzen. Die geladenen Erzählerinnen und 
Erzähler werden von der Salonnière kurz vorgestellt und dann, 
ohne unterbrochen zu werden, zehn Minuten lang über die Erfah-
rungen mit der Nutzung „ihres“ Denkmals berichten. Die Reihen-
folge der Erzählungen ist nicht vorab festgelegt, sondern ergibt 
sich aus der Situation.
Im Anschluss erhalten die Gäste Gelegenheit zu Fragen, Anmer-
kungen und Mitteilungen über eigene Erfahrungen und Ideen. In 
diesem Sinn möchte der Erzählsalon zur Verständigung und Ide-
enfindung beitragen.

Nach dem Vortrag lädt der Förderverein bei Rotwein und Fett-
broten zum weiteren Gespräch miteinander sowie mit den Er-
zählerinnen und Erzählern ein. Der großen Nachfrage wegen 
wird um Platzreservierung über www.foerderverein-schloss-
hummelshain.de/veranstaltungen/ oder über die Handynummer 
0152-56879301 gebeten.

Gemeinde Milda

Kirchgemeinde Milda und Bucha

Gottesdienste und Veranstaltungen

Oktober/November 2023

OKTOBER
Samstag, 21. Oktober
10 Uhr Kirmes-Gottesdienst Kirche Oßmaritz
Sonntag, 22. Oktober
14 Uhr Orgelandacht Kirche Milda
Sonntag, 29. Oktober
10 Uhr Kirmes-Gottesdienst Kirche Coppanz
Dienstag, 31. Oktober
14 Uhr Gottesdienst zum Reformationstag

Kirche Rodias

NOVEMBER
Freitag, 03. November
19 Uhr Kirmes-Gottesdienst Kirche Schorba
Mittwoch, 08. November
17 Uhr Martinstag Kirche Großkröbitz
Sonntag, 19. November
10 Uhr Ewigkeits-Gottesdienst Kirche Bucha
Sonntag, 19. November
16 Uhr Andacht zum Volkstrauertag

am Denkmal in Zimmritz

Kinderkirche
Großkröbitz
Am 16. Oktober, 16 Uhr für die Klassen 1-3 und um 17 Uhr für die 
Klassen 4-6, jeweils im Pfarrhaus Großkröbitz



Amtsblatt - 8 - Nr. 10/2023

Verkauf an folgenden Sonntagen:
05.11.2023, 26.11.2023, 17.12.2023

jeweils 10-12 Uhr im Rathaus.

Wir freuen uns auf Sie und die närrische Zeit
mit viel Spaß und guter Laune!

Orlemünne-Helau!

Uwe Nitsche
Minister für Werbung

Vortrag Kemenate Orlamünde
10. November 2023 um 19:30 Uhr 

„D´ neie Krankheet un anners“ -

Thüringer Mundart mit Karl Ernst

Der deutsche Dichter Christian Morgenstern schrieb über die 
Mundarten: „Beim Dialekt fängt die gesprochene Sprache an.“
Tatsächlich sind Mundarten und Dialekte der Ursprung aller 
Sprachen. Leider haben viele Regionen ihre charakteristische 
Mundart verloren. Umso wichtiger und schöner ist es, dass es 
Menschen gibt, wie Herrn Karl Ernst, die sich in den Mundarten 
der Region auskennen und sie humorvoll vorstellen.
In seinem Vortrag geht es nicht nur um alte Begriffe, sondern es 
gibt auch Bezüge zur neuen Zeit, natürlich im alten Dialekt. Und 
das erinnert den Zuhörer nicht nur an die Kindheit, sondern zeigt 
auch, dass der Dialekt auch heute noch eine Bedeutung hat.

Der Zuhörer kann sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen.

Eintritt: 3 €
Es lädt ein der Orlamünder Burgverein im TLV e.V.

Wissenswertes

Haus- und Straßensammlung  
der Kriegsgräberfürsorge

Die traditionelle Spendensammlung des 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
e.V. - Landesverband Thüringen - findet im 
Zeitraum
vom 29. Oktober bis 19. November 2023 (Volkstrauertag)
in den Städten und Gemeinden Thüringens statt.
Die Sammlung ist genehmigt durch das Thüringer Lan-
desverwaltungsamt mit AZ.: 200.12-2152-09/23 TH vom 
05.12.2022.

Der Volksbund bittet die Städte und Kommunen sowie Bür-
ger in Thüringen, aber auch Soldaten und Reservisten der 
Bundeswehr um Unterstützung.
Im Gegenzug bieten wir:
• den Städten, Kommunen und Kirchen in Thüringen 

Beratungsleistungen bei der Umsetzung des Gräberge-
setzes an und bilden das Bindeglied zum Thüringer Lan-
desverwaltungsamt,

• den Schulen und anderen Bildungsträgern frie-
denspädagogische Projekte mit historischem und loka-
lem Bezug,

• Jugendlichen im Rahmen unserer Workcamps europa-
weite Angebote des freiwilligen Engagements zur „Arbeit 
für den Frieden“,

• Angehörigen Hilfe bei der Suche nach den Gräbern von 
Gefallenen und Vermissten.

Wir bitten die Bürger, aber auch Vereine und Schulklassen 
uns zu unterstützen und als Sammler für diesen gemeinnüt-
zigen und friedensfördernden Zweck aktiv zu werden.

Wenden Sie sich hierzu bitte an die für Ihren Wohnort zu-
ständige Verwaltungsbehörde. Dort liegen die entsprechen-
den Sammlungsunterlagen bereit.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Henrik Hug

Gemeinde Rothenstein

Jagdgenossenschaft  
Rothenstein/Oelknitz

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung

(Geschäftszeitraum 2019 - 2024)

Hiermit werden alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft  
Rothenstein/Oelknitz zur Versammlung der Jagdgenossen 
am

Freitag, dem 24. November 2023,
um 17:30 Uhr
im Sängerheim, Auf der Kapelle 1, Rothenstein,

herzlich eingeladen.
An diesem Abend wird auch ab 17:00 Uhr die im Mai 2023 
beschlossenen Auszahlung der Jagdpacht erfolgen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3. Vorbereitung Vergabe Jagdpacht für 2024
4. Vorbereitung Vorstandswahl 2024

Melden Sie bitte Ihre Teilnahme sowie Ihre Nichtteilnahme 
zeitnah an mich per E-Mail:
matthias.kuehne@inno-net-tech.de
oder telefonisch an Frau Thoms 036424-59123.

Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen 
Ehegatten, durch einen volljährigen Verwandten in gerader 
Linie oder dessen Ehegatten vertreten lassen.

Rothenstein, 03.10.2023
gez. Kühne
Vorsitzender

Stadt Orlamünde

Orlamünder Carnevals Verein e.V.

… und wieder ist es in Orlamünde soweit,  
es beginnt am 11.11.2023 die 5. Jahreszeit.

Der OCV e.V. startet in seine 52. Saison unter dem Motto
„Die 90er Jahre verrückt und bunt -

beim OCV geht’s wieder rund“.

Am 11.11.2023, 20:11 Uhr findet der Karnevalsauftakt 
im Rathaussaal mit Schlüsselübergabe und Programm 
statt.
Anschließend spielt „Two and a half men“ zum Tanz.

Unsere Saisontermine:

Neu!
Samstag, 20.01.2024,

15:00 Uhr Kinderfasching

Neu!
Sonntag, 21.01.2024,

14:00 Uhr Seniorenfasching

Samstag, 27.01.2024, 20:00 Uhr 1. Galaabend
Samstag, 03.02.2024, 20:00 Uhr 2. Galaabend
Samstag, 10.02.2024, 20:00 Uhr 3. Galaabend
Montag, 12.02.2024, 19:00 Uhr Rosenmontagsgala
Dienstag, 13.02.2024, 13:30 Uhr Strohbärumzug

Kartenbestellung für die 52. Saison werktags von 17.00 - 19.00 
Uhr
über Tel.: 0152/28172541
oder E-mail: karten@helau-ocv.de

Kartenbestellungen werden auch am 1. Adventswochenende 
zum Weihnachtsmarkt an der Kemenate entgegen genommen.
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Beratungsangebot für ehrenamtliches  
Engagement im Saale-Holzland

Ab sofort bietet die Freiwilligenagentur 
SHK ein kostenfreies Beratungsange-
bot rund um das Thema Engagement 
im Saale-Holzland in Stadtroda an. Die Termine finden zwei-
wöchentlich abwechselnd am Vor- und Nachmittag immer mitt-
wochs in der „Begegnung an der Roda“ (An der Roda 2, Stadt-
roda) statt.
Der nächste Termin ist am Mittwoch, den 27. September von 
15-17 Uhr geplant. Interessierte können sich vorher anmelden, 
dies ist aber kein Muss.
Eine Anmeldung kann per Email an: boehme-hirsch@buerger-
stiftung-jena.de erfolgen.

Die Freiwilligenagentur SHK wurde im vergangenen Jahr unter 
dem Dach der Bürgerstiftung Jena Saale-Holzland gegründet 
und sie hat sich zum Ziel gesetzt, das ehrenamtliche Engage-
ment in der Saale-Holzland-Region zu fördern. Die Projektleiterin 
Claudia Böhme-Hirsch freut sich über Menschen, die sich für das 
Angebot interessieren: „Ich berate Menschen, die sich freiwillig 
engagieren möchten aber auch Initiativen, die im SHK etwas be-
wegen möchten.“
Für Ihre Freiwilligenagentur sucht Claudia Böhme-Hirsch auch 
noch Menschen, die mit ihr gemeinsam die Vision einer blühen-
den Engagement-Region Saale-Holzland zum Leben erwecken 
möchten.

Informationen rund um die Freiwilligenagentur und das En-
gagement im SHK findet man auch auf der Engagementplatt-
form www.engagiert-im-shk.de. Oder Interessierte kommen zur 
Sprechstunde in Stadtroda.
Weitere Termine sind: am 18.10. (10-12 Uhr), am 01.11. (15-
17 Uhr), am 15.11. (10-12 Uhr), am 29.11. (15-17 Uhr) und am 
13.12. (10-12 Uhr).

Der Förderverein „Mahn- und Gedenkstätte 
Walpersberg e.V.“, Sitz Kahla, informiert:
Vorab weisen wir darauf hin, dass alle unsere Artikel urhe-
berrechtlich geschützt sind und eine Nutzung - auch aus-
zugsweise oder im veränderten Wortlaut - rechtliche Schritte 
nach sich zieht. Voraussetzung für eine Nutzung/Veröffent-
lichung/Verwendung in jeglicher Form durch Dritte ist eine 
schriftliche Genehmigung des Vereins.

„Werk E“ - Zulieferbetrieb der „REIMAHG“, Teil 1

Zu dem am Walpersberg gelegenen Hauptwerk „REIMAHG“ 
gehörte eine weitere, wichtige Untertageverlagerung, Werk E in 
den Vereinigten Revieren Kamsdorf.
Hier, etwa 28 Km vom Walpersberg entfernt, waren durch den 
Erzabbau und nachfolgender Verarbeitung in der Maxhütte Un-
terwellenborn, untertätig großflächige Hohlräume entstanden. 
Die Firsthöhe betrug bis zu 10 Meter. Diese Untertageanlage 
erweckte das Interesse der Betriebsleitung der „REIMAHG“, die 
nach einer geeigneten untertägigen Produktionsstätte zur Pro-
duktion der Düsentriebwerke Jumo-004 für die Me 262 suchten.

Für eine Inspektion der Örtlichkeiten über- und untertage kam 
Sauckel am 29. August 1944 persönlich nach Großkamsdorf.
Seine Einschätzung fasste er in zwei Sätzen zusammen:
„Aus der gestrigen Besichtigung der Großkamsdorfer Gruben 
hat sich in mir trotz der anscheinend bestehenden großen Unzu-
länglichkeiten die Überzeugung gefestigt, dass sowohl der „Her-
mannsschacht“ wie auch das neuere System sehr wohl für eine 
kriegswichtige Fertigung in Frage kommen.
Den Unzulänglichkeiten stehen auch wieder große Vorteile ge-
genüber.“

Dem gegenüber stand die Aussage einer Berliner Firma, die be-
reits im Februar 1944 die Anlage besichtigt hatte. Sie schätzte 
die Grube als ungeeignet ein, da sie zu feucht war, die Gruben-
räume zu weit verzweigt, es Schwierigkeiten mit der Stromver-
sorgung gab und der Querschnitt der Schachtröhre zu eng war, 
was bedeutete, dass neue Stollen erforderlich waren.

Auch das Bergamt in Clausthal-Zellerfeld hatte seine Bedenkun-
gen. Deshalb wurde die Grube am 10. Oktober 1944 nochmals 
besichtigt. Es gab zwei Bereiche, die für eine Produktionsstätte 
in Betracht kommen könnten, einerseits das Gebiet am Ersatz-
schacht mit 10.000 bis 20.000 m² und andererseits die Reviere 

Der Evangelisch-Lutherische  
Kirchengemeindeverband Magdala
besetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

eines Gemeindesekretärs (m/w/d)

Ausbildungsvoraussetzungen:
Abgeschlossene Ausbildung als Bürokauffrau /-kaufmann, 
Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement, Kauffrau / Kauf-
mann für Bürokommunikation, Verwaltungsfachangestellte/r 
oder sonstiger vergleichbarer Berufsabschluss

Arbeitsaufgaben:
• Sekretariatsaufgaben, insbesondere: Schreibarbeiten, 

Termin- und Fristenmanagement (Planung, Koordinati-
on, Überwachung), Telefondienst, Postbearbeitung

• Aktenführung und -verwaltung einschl. Wiedervorlagen
• Bearbeitungen in den Bereichen Meldewesen, Kasuali-

en, Kirchenbuchführung, Urkunden schreiben, Geburts-
tagslisten

• Erstellung von Zuarbeiten für die Gemeindeleitung
• Führen der Barkasse und Durchführung von Zuarbeiten 

an die Buchungs- und Kassenstelle (BUKAST) des Kir-
chenkreises

• Mitarbeit bei der Erstellung und Gestaltung des Gemein-
debriefes

• Öffentlichkeitsarbeit / Publikumsverkehr
• Verwaltung von Büromaterial
• Verwaltungstechnische und organisatorische Tätigkeit im 

Auftrag

Wir erwarten:
• Erfahrungen in Büroleitung und -management
• sehr gute Fähigkeiten in der eigenständigen Bearbeitung 

von Sachverhalten
• sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

sowie ein seriöser, freundlicher und einfühlsamer Um-
gang mit Menschen

• offene, serviceorientierte und belastbare Persönlichkeit
• Leistungsbereitschaft und verantwortungsbewusste 

Handlungsweise
• Flexibilität, Anpassungs- und Kooperationsfähigkeit
• professioneller Umgang mit MS-Office, insbesondere 

Word und Excel
• möglichst Kenntnisse im Bereich digitalen Abwicklung 

von Verwaltungsprozessen
• Kenntnisse kirchlicher Strukturen und die Bereitschaft 

das christliche Profil der Einrichtung mitzutragen
• selbstständige Arbeitszeitgestaltung mit der Möglichkeit, 

die Ehrenamtsgremien mit ihren typischen Arbeitszeiten 
in den Abendstunden zu unterstützen

Die Stelle hat einen Umfang von 19,2308 Prozent (7,5 Wo-
chenstunden) des Beschäftigungsumfangs eines vergleich-
baren vollbeschäftigten Mitarbeiters.
Es wird auf die in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutsch-
land gültige Verordnung zur Regelung der Stellenbeset-
zungsverfahren privatrechtlicher Anstellungsverhältnisse 
(StbVO) verwiesen, nachzulesen unter www.kirchenrecht-
ekm.de (ON 715).

Bei Rückfragen können Sie sich gern an Pfarrerin Jeannette 
Schurig (0176 72768150 oder jeannette.schurig@ekmd.de) 
oder den GKR-Vorsitzenden Herrn Starke (0173 2770043 
oder astarke97@gmail.com) wenden.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie 
bitte bis 31.10.2023 an Pfarramt Magdala, Schulstraße 18, 
99441 Magdala oder per E-Mail an buero@kirche-magdala.
de

Bewerbungskosten können nicht erstattet werden. Bitte ha-
ben Sie Verständnis dafür, dass nicht berücksichtigte Be-
werbungen nur gegen einen adressierten und ausreichend 
frankierten Rückumschlag zurückgesandt werden können. 
Die datenschutzgerechte Vernichtung nach Abschluss des 
Auswahlverfahrens wird garantiert.
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Der Ausbau der Grubenräume 
erfolgte durch die Organisation 
Todt, unter Leitung von Haupt-
bauleiter Maul, Einsatzgruppe IV 
(Kyffhäuser). Dafür wurde eine 
eigenständige Sonderbaulei-
tung, SBL Großkamsdorf, zusammengestellt. Als Verbindungs-
mann zwischen der OT und der Bauindustrie wurde Diplom-In-
genieur Eugen Rilling benannt.
Alle wichtigen Produktionsmaschinen, die für die Triebwerkpro-
duktion benötigt wurden, sollten von der Fa. BMW - Markirch im 
Elsass (Sainte - Marie - aux - Mines) abgebaut und nach Groß-
kamsdorf gebracht werden. Zu diesen Zeitpunkt bestand noch die 
Überlegung die Me 262 mit einem BMW-Triebwerk auszustatten.
Der Anlauf zur produktionsmäßigen Fertigung der Motoren sollte 
auf Befehl von Sauckel am 1. November 1944 erfolgen.

Zu den Bau- und Produktionsproblemen kam noch das Kompe-
tenzgerangel mit der Maxhütte, als kriegswichtiger Betrieb be-
stand diese weiterhin auf den Abbau des Erzes für die Stahl-
produktion. Nach mehreren intensiven Gesprächen war man zu 
einem Kompromiss gekommen, der beiden Unternehmen ihre 
eigenständige Produktion garantierte.
Um die Materialversorgung der Untertageanlage zu gewährleis-
ten, wurde in Kamsdorf ein Netz von Schmalspurbahnen gelegt. 
So war es möglich, dass am Ortsausgang von Kaulsdorf ange-
lieferte Material der Reichsbahn sofort auf Schmalspurbahnen 
umzuladen. Mit Baubeginn erfolgte südlich des Ernstschachtes 
auch die geplante Auffahrung eines neuen Stollens, auf dessen 
betonierter Stollensohle auch eine Schmalspurbahn kam. Damit 
war der Stollen direkt an die Bahnverbindung angeschlossen und 
konnte selbst von größeren Fahrzeugen befahren werden. Der 
Stollen bekam die Bezeichnung „Hermann-Göring-Stollen“.
Am 1. Oktober 1944 richtete man in Großkamsdorf zusätzlich 
das „Vorkommando REIMAHG“ ein. Zu dessen Aufgaben gehör-
te weiterhin die Einhaltung, Bau und Kontrolle der Planung, das 
Quartieramt, die Zentralküchenverwaltung und Beschaffung.

Zur schnellstmöglichen Realisierung der Bau- und Produktions-
vorgaben des Untertageprojektes „Werk E“ gehörten laut Anga-
ben vom 8. November 1944 insgesamt 7 Lager, in denen deut-
sche und ausländische Arbeiter untergebracht waren:

D PL RU
1. Lager Kaulsdorf (Gemeindegasthof) 115 325 50
2. Lager Könitz (Thüringer Hof) 84 250 ---
3. Lager Birkigt (Gemeindegasthof) --- 150 ---
4. Lager Gosswitz (Schule und Gasthof) 25 260 35
5. Lager Krölpa (Gasthof Rosengarten) 50 --- 20
6. Lager Grosskamsdorf (Gemeindegasthof) 22 --- 80
7. Lager Kleinkamsdorf (Gasthof) --- 85 ---

Insgesamt: 296 1.070 185

Baracken bei Kamsdorf und Kaulsdorf, Bildmitte

In nachfolgenden Besprechungen wurden die größten Baumaß-
nahmen, je nach Baufortschritt, stets neu in Protokollen festge-
halten, was den Baufortschritt nachweisbar dokumentiert. Dies 
betrifft hauptsächlich folgende Bauprojekte:
- Auffahren des Hermann-Göring-Stollen
- Auffahrung des Schleifschachtes
- Vergrößerung der Abbaue und Einbringen von Fundamenten 

in die Stollen
- Vorrichtungen im Tagebau am Ernstschacht
- Aufbau großer Produktionshallen (Holzbaracken) bei Kaulsdorf
- Bau einer Bahnverbindung von Eichicht nach Kamsdorf

Fortsetzung folgt

am Fromm-Schacht, Bereich Ernstschacht mit 10.000 - 15.000 
m², der zu dieser Zeit bereits stillgelegt war. Mit einer Überde-
ckung von nur 15 - 30 Meter Dolomit Gestein, das bereits sehr 
verwittert war, gab es ernsthafte Zweifel, ob dies als Schutz ge-
gen schwere Bombeneinschläge ausreichen würde.

Dazu kam das kontinuierliche Durchsickern von Regenwasser, 
weshalb die Räume für die Fertigung der Düsentriebwerke mit 
einem Schutzdach gesichert werden müssten. Zur Nutzungs-
planung gehörte auch der Bau eines neuen 8 km langen Bahn-
anschlusses, von der Reichsbahnstrecke Saalfeld - Probstzella 
zum Bahnhof Kaulsdorf.
Sauckel ignoriert alle Bedenken und beschlagnahmt die Grube. 
Bereits am 30. August 1944 ordnet er die Einrichtung von Ar-
beitsräumen für etwa 2.000 Mann an.

Am 18. Oktober fasst das Oberbergamt noch einmal alle Beden-
ken in einem Schreiben zusammen, auf das zusätzlich ein hand-
schriftlicher Vermerk kam:
„Die Sache ist dem Gauleiter genaustens bekannt, Er weiß, dass 
die Gruben keine Sicherheit bieten.
Er bezweckt Tarnung.“

Auch hier, wie in Kahla, wird deutlich, wie groß die Kluft zwischen 
Planung und Realität war. Die von Sauckel erwähnte Tarnung 
wurde nie umgesetzt. Ein Hinweis von vielen, der die schon zu 
diesem Zeitpunkt existierende kritische Lage im Kriegsgesche-
hen und in der Wirtschaft aufzeigt.

In einem weiteren Schreiben des Bergamtes waren nochmals 
verschiedene Festlegung enthalten, so, wie die Isolierung aller 
Arbeitsräume gegen eindringende Nässe weshalb diese mit Zie-
gelsteinen ausgebaut werden müssten, die erforderliche Über-
dachung der Arbeitsplätze sollte mit Wellblech erfolgen. Ebenso 
wurden sofortige Verhandlungen mit der Reichsbahn gefordert, 
zum Bau des Bahnanschlusses. Die für die anstehenden Arbei-
ten benötigten 250 Arbeitskräfte sollten von Kahla abgezogen 
und nach Großkamsdorf überstellt werden.

Mit Planung, Ausbau und Inbetriebnahme der Untertageanlage 
in Kamsdorf erhielt das Gesamtprojekt die Bezeichnung „Werk 
E“ bzw. „Erichswerk GmbH“ und wurde unter dem Decknamen 
„Schneehase“ geführt.
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Aus der Kita Rothenstein
Hurra - es ist soweit, das Spielhäuschen ist wieder für uns bereit

Große Freude im „Sonnenschein“ - Mitte September 
konnte unser frisch renoviertes Spielhäuschen wieder 
von den Kindern in Beschlag genommen werden. Alle 
Käfer, Raupen und Schmettis bedanken sich herzlich bei 
Oliver Dausel und seinen Helfern die es in vielen Arbeits-
stunden liebevoll wieder aufgebaut haben.

Eine weitere schöne Überraschung wurde uns in Form 
einer neuen Wartebank durch unseren Nachbarn Herrn 
Bernd Sieber überreicht. Endlich kann unsere alte Bank 
in den Ruhestand gehen! Wir freuen uns sehr!

Vielen Dank sagen die Kinder und Erzieher
des Kindergarten „Sonnenschein“ in Rothenstein


